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Amtschef des 
Innenministeriums 
bezieht Position 

Einsatz hat sich 
 gelohnt – jetzt  
ist Bescherung 

Absenkung der Eingangsbesoldung verfassungswidrig



Editorial

<

das Bundesverfassungs
gericht hat die Absenkung 
der Eingangsbesoldung als 
verfassungswidrig einge
stuft und damit für nichtig 
erklärt.

Eingeführt hatte diese 
 Maßnahme SchwarzGelb. 
Betroffen davon waren zu
nächst junge Beamtinnen 
und Beamte des höheren 
Dienstes. Ihnen kürzte die 
damalige Regierung die 
 Eingangsbesoldung um vier 
Prozent. GrünRot weitete 
die VierProzentKürzung  
auf den gehobenen Dienst 
aus und verdoppelte sie auf 
acht Prozent für den höhe 
ren Dienst. Nicht zuletzt 
 aufgrund des anhaltenden 
Drucks durch den BBW nahm 
GrünSchwarz die Absen
kung der Eingangsbesoldung 
zum 1. Januar 2018 zurück. 

Die Entscheidung des Bun
desverfassungsgerichts ist 
ein großer und wichtiger Er
folg für den BBW. Dem Bei
spiel der BadenWürttem
berger, beim Gehalt der jun
gen Kolleginnen und Kolle
gen den Rotstift anzusetzen, 
war kein Bundesland ge
folgt, entgegen den Vorher
sagen von Ministerpräsident 
Kretschmann. Aus gutem 
Grund, wie man heute weiß. 

Dennoch dauerte es volle 
fünf Jahre, bis schließlich die 
grünschwarze Landesregie
rung zum 1. Januar 2018 
diese himmelschreiende 
Ungerechtigkeit für die Be
rufsanfänger in Zeiten des 
Nachwuchsmangels endlich 
zurückgenommen hat. 

Das BVerfG räumt zwar ein, 
dass ein Land theoretisch 
auch bei der Beamtenbesol
dung Sparmaßnahmen er

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen
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Editorial

greifen kann, aber eben nur, wenn ein 
schlüssiges und umfassendes Konzept 
zur Haushaltskonsolidierung vorge
legt wird und die Beamten nicht stär
ker als andere zu dieser Haushalts
konsolidierung beitragen müssen. 

Als zum 1. Januar 2013 die abge
senkte Eingangsbesoldung ausge
weitet und die Beihilfeverschlech
terungen eingeführt worden sind, 
mussten die Beamtinnen und Be
amten in BadenWürttemberg 
 insgesamt fünf BeamtenSonder
sparopfer über sich ergehen lassen. 
GrünRot bediente sich bei der Be
amtenschaft, obwohl sich damals 
schon Deutschland und auch Ba
denWürttemberg in einer Phase 
des konjunkturellen Aufschwungs 
befanden, in dem sich das Land 
auch heute im elften Jahr in Folge 
noch immer befindet.

Umso befremdlicher war es, dass 
auch in Zeiten guter Wirtschaftslage 
die Beamtinnen und Beamten nicht 
an der Prosperität teilhaben durften. 
Der BBW hat dies als Interessenver
treter für die Beschäftigten des öf
fentlichen Dienstes nicht tatenlos 
hingenommen. Er hat anhand von 
drei Musterverfahren Klage gegen 
die abgesenkte Eingangsbesoldung 
im gehobenen und auch im höheren 
Dienst eingelegt. 

In 2017, als die Landesregierung 
dann beschlossen hatte, die abge
senkte Eingangsbesoldung zum 
1. Januar 2018 wieder aufzuheben, 
forderte sie den BBW auf, die Kla
gen zurückzuziehen. Der BBW wei
gerte sich, denn wir wollten unbe
dingt ein Urteil unseres höchsten 
Gerichts in dieser Sache. 

Jetzt hat das Bundesverfassungsge
richt Recht gesprochen, zugunsten 
der Beamtenschaft, und hat damit 
den Regierenden im Land, die sei
nerzeit die Absenkung der Eingangs
besoldung eingeführt, dann ausge
weitet und schließlich bis einschließ
lich 31. Dezember 2017 daran fest

gehalten haben, deutlich und klar 
aufgezeigt, dass sie hier Grenzen 
überschritten haben, die man als 
Dienstherr, der gegenüber seinen 
Beschäftigten eine Fürsorgepflicht 
hat, nicht verletzen darf.

Die grünschwarze Landesregierung 
wäre gut beraten, die Zeichen der 
Rechtsprechung des BVerfG der ver
gangenen Jahre zu beachten und 
auch die zum 1. Januar 2013 ein
geführten Verschlechterungen der 
Beihilfe zurücknehmen, die weder 
der Bund noch ein einziges anderes 
Bundesland nachvollzogen haben. 

Es ist höchste Zeit, von der gepre
digten Wertschätzung zur gelebten 
Wertschätzung zu wechseln. Öffent
lich Beschäftigte, ob im Beamten 
oder Arbeitnehmerverhältnis, sie alle 
stehen für eine leistungsstarke Ver
waltung, die ein Grundpfeiler für die 
Wirtschaftskraft und die  Stabilität 
unseres Landes ist. Allein schon des
halb sollten sie unserer Landesregie
rung auch etwas wert sein. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die 
letzten Wochen des Jahres 2018 ver
gehen wie im Flug. Ich wünsche Ih
nen schon heute, auch im Namen 
der Landesleitung und des gesamten 
BBWTeams, ein gesegnetes Weih
nachtsfest und alles Gute für 2019. 

Ihr

Kai Rosenberger, 
BBWVorsitzender
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Die Landesregierung und der öffentliche Dienst im Fokus der Landeshaupt
vorstandssitzung

Amtschef des Innenministeriums bezog 
Position und erntete teils herbe Kritik 
Erwartet hatte man Innenminister Thomas Strobl, gekommen war Staats
sekretär Julian Würtenberger, der Amtschef des Innenministeriums. Er 
stand am 14. November 2018 in LeinfeldenEchterdingen in Vertretung  
des Innenministers den Delegierten des BBWLandeshauptvorstands Rede 
und Antwort und musste zum Teil herbe Kritik hinnehmen, trotz seiner 
Ankündigung, dass das Thema Besoldung und Beihilfe auf der Agenda  
für die zweite Hälfte der Legislatur stehe.

Gut eine halbe Stunde hatte 
Würtenberger in Vertretung 
des verhinderten Innenminis
ters die Position der Landesre
gierung vorgetragen und minu
tiös aufgezählt, welche Wohlta
ten GrünSchwarz seit Regie
rungsübernahme dem öffentli
chen Dienst und seinen Beam
tinnen und Beamten hat ange
deihen lassen, angefangen bei 
der „vorzeitigen Rücknahme der 
abgesenkten Eingangsbesol
dung“ über den BWBonus bei 
der Anpassung von Besoldung 
und Versorgung, die Reform des 
Landesbeamtengesetzes, mit 
der sich das Land unter ande
rem „zur Vorkasse bei berech
tigten Schmerzensgeldansprü
chen verpflichte“, bis hin zum 
Nachtragshaushalt 2018/2019, 
der immerhin eine Reihe von 
zusätzlichen Stellen, 1 800 Aus
bildungsplätze für die Polizei 
und fünf Millionen für Mehrar
beit der Polizei beinhalte. 

Von Wertschätzung sprach 
Würtenberger auch, von Wert
schätzung für den öffentlichen 
Dienst und seine Beschäftigten 
und von den Herausforderun
gen, die im Zuge der fortschrei
tenden Digitalisierung auf alle 
Bereiche des öffentlichen 
Dienstes zukommen. Zugleich 

räumte er ein, wie wichtig eine 
angemessene Besoldung sei, 
insbesondere in Zeiten, in de
nen qualifizierter Nachwuchs 
immer schwerer zu rekrutieren 
sei. „Geld ist ein Argument und 
nicht einmal das schlechteste“, 
sagte Würtenberger und er
klärte auf die bevorstehende 

Tarifrunde 2019 eingehend, er 
sei sich sicher, dass ein gutes 
Ergebnis herauskommen wer
de, das „für alle vertretbar und 
erträglich“ ist.

Verhalten Mut machte Wür
tenberger mit seinem Ausblick 
auf die zweite Hälfte der Legis
latur. Der „absolute Schwer
punkt“ sei beim Thema Besol
dung gesetzt. „Bei der Besol
dung A 5 bis A 7 müssen wir et
was tun“, versicherte der Amts
chef des Innenministeriums. 
Zudem sprach er von struktu
rellen Maßnahmen, die man  
in Angriff nehmen müsse, und 
sagte zudem Unterstützung 
bei der BBWForderung zu, die 
Beihilfebegrenzung auf 50 Pro
zent im Versorgungsfall (Pensi
on) für neu eingestellte Beam
tinnen und Beamte zurückzu
nehmen. Hier sei es Zeit sich zu 
fragen: „Warum hat es keiner 
nachgemacht?“ 

Trotz des versöhnlichen  
Tons und der versöhnlichen 
Ankündigungen Würtenber
gers am Ende seiner Ausfüh
rungen,  reagierte BBWChef 
Kai  Rosenberger mit Kritik an 
der Haltung der grünschwar
zen Landesregierung gegen
über seinen Beamtinnen und 

 < Die Mitglieder des Landeshauptvorstands bei der Herbstsitzung in LeinfeldenEchterdingen
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 < Akteure beim Schlagabtausch mit dem Amtschef des Innenministeriums 
(von rechts): Staatssekretär Julian Würtenberger, der den Mitgliedern 
des Landeshauptvorstands Rede und Antwort stand; BBWChef Kai Ro
senberger, der auf den einleitenden Vortrag Würtenbergers mit einer 
leidenschaftlichen Gegenrede reagierte; BBWVize Joachim Lautensack, 
der den Schlagabtausch souverän moderierte.
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Beamten. Insbesondere die 
Tatsache, dass der öffentliche 
Dienst aus Sicht des BBW im 
Nachtragshaushalt 2018/2019 
nur bescheiden bedacht wird, 
rief BBW-Chef Kai Rosenber-
ger auf den Plan. Er warf der 
Landesregierung vor: „Zehn 
Millionen für Radschnellwege 
sind ihr offensichtlich wichti-
ger als eine verfassungskon-
forme Besoldung.“ 

Der Landesvorsitzende des 
BBW ist nachhaltig enttäuscht, 
dass die Landesregierung den 
öffentlichen Dienst und insbe-
sondere die Beamtinnen und 
Beamten im Nachtragshaus-
halt 2018/2019 nur unwesent-
lich berücksichtigt. Und so kon-
frontierte er den Amtschef des 
Innenministeriums unumwun-
den mit seinem Unmut: „Keine 
unserer Hauptforderungen 
wurde berücksichtigt“, erklärte 
er und verwies auf das Volu-
men des Nachtragshaushalts: 
2,4 Milliarden Euro seien da. 
Dennoch habe man den öffent-
lichen Dienst mal wieder auf 
der Strecke gelassen und dies, 
obwohl die grün-rote Vorgän-
gerregierung in einer Zeit des 
wirtschaftlichen Aufschwungs 
fünf Jahre lang den Beamtin-
nen und Beamten ein Sparop-
fer nach dem anderen zugemu-
tet habe. Statt jetzt das Ruder 
rumzureißen, investiere Grün-
Schwarz 10 Millionen in Rad-
schnellwege, Geld, das locker 
ausgereicht hätte, um die Be-
soldungsgruppen A 5 und A 6 
nach A 7 anzuheben oder aber 
die Beihilfeverschlechterungen 
für neu eingestellte Beamtin-
nen und Beamte zurückzuneh-
men. „Hier hat es an politi-
schem Willen gemangelt“, 
stellte Rosenberger fest und 
verwies auf Hamburg und  
Bayern, wo der öffentliche 
Dienst offensichtlich einen 
 anderen Stellenwert habe. So 
habe beispielsweise der Stadt-
staat Hamburg, der über weit 
weniger Geld verfüge als Ba-
den-Württemberg, im öffent-
lichen Dienst 5 000 neue Stel- 
len ausgewiesen und er werde 
zudem die Kostendämpfungs-
pauschale abschaffen. 

Bayern ist schon seit Langem 
spitze, wenn es um Zeichen  
der Wertschätzung für seine 
Beamtinnen und Beamte geht. 
Auch daran hat BBW-Chef Ro-
senberger im Verlauf der Lan-
deshauptvorstandssitzung erin-
nert und er hat auch darauf hin-
gewiesen, dass dies laut dem 
Koalitionsvertrag zwischen  
CSU und Freien Wählern auch  
in Zukunft so bleiben soll. In 
diesem Koalitionsvertrag finde 
sich nämlich nicht nur ein klares 
Bekenntnis zum Beamtentum, 
sondern auch die Zusage, dass 
Bayern bei der Besoldung seiner 
Beamtinnen und Beamten auch 
künftig im Ländervergleich an 
der Spitze bleiben wolle.

Von solcherlei Versprechen 
können die Beamtinnen und 
Beamten im Land nur träumen. 
Hatte Baden-Württemberg 
einst bei der Besoldung im Län-
derranking Platz 2 hinter Bay-
ern eingenommen, so gehören 
diese Zeiten längst der Vergan-
genheit an. Sachsen ist inzwi-
schen am Südweststaat vorbei-
gezogen. „Bezieht man die län-
gere Wochenarbeitszeit mit 
ein, rangieren wir inzwischen 
bestenfalls noch auf Platz 8“, 
rechnete Rosenberger dem 
Amtschef des Innenministeri-
ums vor und gab ihm zugleich 
ein Bündel an BBW-Forderun-
gen mit auf den Weg. Zu den 
vorrangigen Forderungen des 
BBW gehört die Rücknahme der 
41-Stunden-Woche, die in Ba-
den-Württemberg 2006 als Re-
aktion auf die abschmierende 
Wirtschaftslage eingeführt 
wurde. Was damals galt, sei 
nach elf Jahren Aufschwung in 
Folge längst überholt, erklärte 
Rosenberger und wiederholte 
die Forderung seiner Organisa-
tion, die Arbeitszeit im Beam-
tenbereich an die im Tarifbe-
reich geltende Wochenarbeits-
zeit von 39,5 Stunden anzuglei-
chen. Zugleich erinnerte er dar-

an, dass Freizeit heutzutage die 
neue Währung sei und somit 
angemessene Arbeitszeiten zur 
Attraktivitätssteigerung des öf-
fentlichen Dienstes beitragen.

Attraktiv für Nachwuchskräfte 
im Beamtenbereich ist nach 
Einschätzung des BBW auch 
die Kombination von Beihilfe 
und privater Krankenversiche-
rung. Vom Hamburger Modell 
hält man im Beamtenbund hin-
gegen nichts, nicht zuletzt, 
weil es, wie BBW-Chef Rosen-
berger erläuterte, keine echte 
Wahlmöglichkeit darstelle. Zu-
dem ist man beim BBW davon 
überzeugt, dass das Hambur-
ger Modell ein Einstieg in die 
Bürgerversicherung ist, die der 
BBW ablehnt. Deshalb nahm 
Rosenberger bei der Landes-
hauptvorstandssitzung die 
CDU auch in die Pflicht, die sich 
im Land bisher, anders als die 
Bündnisgrünen, die mit einer 
Bürgerversicherung zumindest 
liebäugeln, zu dem Nebenein-
ander von GKV und PKV be-
kannt hat. Dass dies auch künf-

tig so bleibt, hat Staatssekretär 
Würtenberger den Delegierten 
im Saal versichert. Sein Kom-
mentar: „Wir sind mit PKV und 
Beihilfe gut gefahren. So etwas 
wirft man nicht über Bord, 
sondern daran hält man fest.“

Würtenberger hatte sich im 
Verlauf seines Vortrags wieder-
holt der Fußballsprache be-
dient, hatte von Toren gespro-
chen, die der BBW ins Tor der 
Landesregierung geschossen 
habe. Als BBW-Chef Rosenber-
ger den Delegierten das Wort 
für Fragen an den Amtschef 
des Innenministeriums über-
gab, erhielt dieser so manche 
Retourkutsche, insbesondere 
aus den Reihen der Lehrerver-
bände, die insbesondere über 
zu hohe Deputate und über 
Knausrigkeit des Kultusminis-
teriums bezüglich außerschuli-
scher Veranstaltungen klagten. 
Da hieß es dann auch in Rich-
tung Landesregierung, die Ab-
wehr sei löchrig, der Sturm 
ohne Idee. Staatssekretär Wür-
tenberger nahm es sportlich, 
erwiderte schmunzelnd „Sie 
sprechen sicher vom VfB“ und 
verließ die Veranstaltung erst 
nach dem gemeinsamen Mit-
tagessen, wo er sich Zeit zum 
persönlichen Gespräch genom-
men hat. 

 < BBW-Vorsitzender Kai Rosenberger (am Rednerpult) listet vor dem Landes-
hauptvorstand auf, was der BBW der Landesregierung abverlangen will.

Ärgernis des Monats
Unter der Überschrift „Är-
gernis des Monats“ veröf-
fentlichen wir Beiträge unse-
rer Leserinnen und Leser zu 
Sachverhalten, die nach ihrer 
Auffassung ein großes Ärger-
nis darstellen. 

 < Diesmal betrifft es die 
Funk löcher im Mobil-
funknetz 

Der neue Mobilfunkstandard 
5G wirbt mit Datenübertra-
gung in Echtzeit. Die Region 
Stuttgart soll hierfür Modell-
region werden. Welch ein fan-
tastischer Ausblick. Die Reali-
tät in einigen Regionen des 
Landes sieht dagegen bisher  
in Sachen Netzabdeckung der 

Mobilfunkanbieter zappen-
duster aus. Besonders ärger-
lich für mich als im Außen-
dienst tätiger Beamter ist da-
bei, wenn ich mangels Netz 
telefonisch schlecht erreich-
bar bin, das Arbeiten mit dem 
Laptop eingeschränkt ist oder 
bei Telefonaten im Auto die 
Verbindung zum Gesprächs-
partner immer wieder weg-
bricht.

Die Auktion der Lizenzen ist 
der richtige Zeitpunkt, die Be-
hebung dieser infrastruktu-
rellen Defizite bei den Mobil-
funkunternehmen einzufor-
dern.

Guido Singvogel
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Prof. Rudolf Forcher – Bernd Saur – Martin Schuler

Mit Dank und Anerkennung verabschiedet
Mit Worten des Dankes und 
der Anerkennung für die geleis-
tete Arbeit in ihren jeweiligen 
Funktionen hat BBW-Chef Kai 
Rosenberger bei der Landes-
hauptvorstandssitzung des 
BBW in Leinfelden-Echterdin-
gen Martin Schuler, den lang-
jährigen Vorsitzenden der Ar-
beitnehmervertretung im 
BBW, Bernd Saur, der über viele 
Jahre an der Spitze des Philolo-
genverbands BW stand, und 
Prof. Rudolf Forcher, den Zwei-
ten Vorsitzenden der Landesse-
niorenvertretung im BBW, als 
Mitglieder des zweithöchsten 
Beschlussgremiums des BBW 
verabschiedet.

Martin Schuler gehörte nahezu 
25 Jahre der Arbeitnehmerver-
tretung des BBW an und stand 
19 Jahr an der Spitze dieses 
Gremiums. In all diesen Jahren 
hat sich Schuler mit großem 
Engagement für die Interessen 
der Arbeitnehmer eingesetzt, 
die im BBW organisiert sind. 
Rosenberger dankte Schuler für 
seinen unermüdlichen Einsatz. 
Dieser wiederum bedankte 
sich bei seinen Mitstreitern für 
die tatkräftige Unterstützung.

Mit viel Beifall und mit großem 
Dank für seinen zehnjährigen 
Einsatz als Landesvorsitzender 
für den Philologenverband BW 

war Bernd Saur bei der Vertre-
terversammlung seiner Orga-
nisation Anfang 2018 von der 
früheren stellvertretenden 
Vorsitzenden Brigitte Röder 
verabschiedet worden. Im No-
vember 2018 hat BBW-Chef 
Kai Rosenberger das Engage-
ment des ehemaligen PhV-Vor-
sitzenden noch einmal gewür-
digt. Saur, der Fachberater für 
Englisch am Regierungspräsi-
dium Tübingen ist und am Al-
bert-Einstein-Gymnasium in 
Ulm-Wiblingen die Fächer Eng-
lisch und Französisch unter-
richtet, dankte für die Wür-
digung seiner gewerkschafts-

politischen Tätigkeit. Er sprach 
von Etappen und Phasen im 
 Leben, die alle zu ihrer Zeit 
wichtig seien, und betonte 

 zugleich die Bedeutung der 
menschlichen Begegnung, in 
der sich jeglicher Erfolg grün- 
de. Mahnend wies der lang-
jährige Streiter für die Belan- 
ge der Gymnasiallehrer noch 
einmal darauf hin, dass die Ar-
beitszeit für Lehrerinnen und 

Lehrer an Gymnasien viel zu 
hoch sei.

Prof. Rudolf Forcher war nur 
zwei Jahre Vorsitzender der Lan-
desseniorenvertretung, bevor er 
Anfang November 2018 seinen 
Platz für seinen Nachfolger Wal-
demar Futter, den Vorsitzenden 
des Seniorenverbands öffentli-
cher Dienst BW, freimachte. In 
diesen zwei Jahren hat sich For-
cher als emsiger Arbeiter für die 
Belange der Seniorinnen und 
Senioren innerhalb der Organi-
sation hervorgetan. BBW-Vor-
sitzender Rosenberger würdigte 
Forcher als motivierten und en-
gagierten Vorsitzenden der Lan-
desseniorenvertretung und 
sprach die Hoffnung aus, dass 
dem BBW Forchers Sach- und 
Fachverstand auch nach dessen 
Ausscheiden aus dem Amt wei-
ter zur Verfügung stehen möge. 

Rudolf Forcher war viele Jahre 
lang Bürgermeister der Stadt 
Bad Waldsee. Anlässlich seines 
75. Geburtstags würdigte ne-
ben seinem Nachfolger im  
Amt und dem Landrat auch 
 Altministerpräsident Erwin 
Teufel seine Verdienste.  

 < BBW-Chef Kai Rosenberger (rechts) sagt Danke und überreicht Martin 
Schuler (links), dem langjährigen Vorsitzenden der Arbeitnehmervertre-
tung im BBW, ein Weinpräsent. In der Mitte BBW-Vize Jörg Feuerbacher, 
der als Vorsitzender der Landestarifkommission des BBW auch die Aufga-
be von Martin Schuler übernommen hat.

 < BBW-Chef Kai Rosenberger mit Bernd Saur, der zehn Jahre lang an der 
Spitze des Philologenverbands BW stand.

 < Prof. Rudolf Forcher (links) hatte zwei Jahre lang den Vorsitz der Landes-
seniorenvertretung inne und sich in dieser Zeit als engagierter Arbeiter 
für die Interessen der Seniorinnen und Senioren im BBW verdient ge-
macht. BBW-Chef Rosenberger dankte ihm für seinen Einsatz und sprach 
die Hoffnung aus, dass er dem BBW noch lange beratend zur Seite steht.
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Bundesverfassungsgericht: Absenkung der Eingangsbesoldung verfassungswidrig

Karlsruhe gibt dem BBW recht
Mit Beschluss vom 16. Oktober 2018 (2 BvL 2/17), der am 28. November 
veröffentlicht wurde, hat das Bun desverfassungsgericht (BVerfG) die Ab-
senkung der Eingangsbesoldung in Baden-Württemberg als verfassungs-
widrig eingestuft.

BBW-Chef Kai Rosenberger 
spricht von einem Erfolg, der 
den BBW bestärke, auch die 
von der Speyerer Finanzwissen-
schaftlerin Prof. Dr. Gisela Fär-
ber teils als verfassungswidrig 
eingestufte Besoldung in den 
Besoldungsgruppen A 5 bis A 7 
durch das Bundesverfassungs-
gericht überprüfen zu lassen.

Zunächst aber freut man sich 
beim BBW darüber, dass das 
Land jetzt allen betroffenen 
Beamtinnen und Beamten 
rückwirkend bis einschließlich 
2015 die zu Unrecht einbehal-
tenen Besoldungsanteile nach-
zahlen muss. Hinzu kommen 
noch die offenen Fälle, die sich 
auf frühere Jahre beziehen. 
Von 200 Millionen Euro war  
im Finanzministerium die Rede, 
die man jetzt in die Hand neh-
men müsse. Die Nachzahlung 
soll „im Haushaltsvollzug“ ge-
schehen, verlautete aus dem 
Ministerium.

Mit dem Karlsruher Urteil vom 
16. Oktober 2018 sind die 
grün-schwarzen „Wohltaten“ 
für den  öffentlichen Dienst 

und seine Beamtinnen und Be-
amten, von denen zuletzt noch 
Staatssekretär Julian Würten-
berger bei der Landeshaupt-
vorstandssitzung des BBW ge-
sprochen hatte, auf ein Mini-
mum zusammengeschmolzen. 
Rückblickend auf den Punkt ge-
bracht: Seit Jahresbeginn ver-
kaufen Politiker der Regierung 
und der sie tragenden Fraktio-
nen die Korrektur von Unrecht 
als wohlwollendes Entgegen-
kommen gegenüber den Be-
amtinnen und Beamten.  

Das Bundesverfassungsgericht 
folgte mit seiner Entscheidung, 
die Absenkung der Eingangsbe-
soldung als verfassungswidrig 
einzustufen, der Rechtsauffas-
sung des BBW, der Ende 2015 
Betroffene dazu aufgerufen 
hatte, gegen die Kürzung ihrer 
Besoldung Widerspruch einzu-
legen und zudem Musterver-
fahren eingeleitet hatte, um 
der abgesenkten Eingangsbe-
soldung auf dem Rechtswege 
ein Ende zu setzen. Unmittel-
bar nach Bekanntwerden der 
BVerfG-Entscheidung fordert 
der BBW die Landesregierung 

auf, das zu Unrecht einbehalte-
ne Geld den betroffenen jun-
gen Beamtinnen und Beamten 
umgehend auszuzahlen.

Zur Begründung seiner Ent-
scheidung hat der Zweite Se-
nat des Bundesverfassungsge-
richts angeführt, dass Beamte 
nicht dazu verpflichtet sind, 
stärker als andere zur Konsoli-
dierung öffentlicher Haushalte 
beizutragen. Eine Einschrän-
kung des Grundsatzes der 
amtsangemessenen Alimen-
tierung aus rein finanziellen 
Gründen komme zur Bewälti-
gung von Ausnahmesituatio-
nen nur in Betracht, wenn die 
Maßnahme Teil eines schlüssi-
gen und umfassenden Kon-
zepts der Haushaltskonsolidie-
rung ist. Das notwendige Spar-
volumen sei dabei gleichheits-
gerecht zu erwirtschaften. Die 
Festlegung der Besoldungshö-
he durch den Gesetzgeber sei 
zudem an die Einhaltung pro-
zeduraler Anforderungen ge-
knüpft. Treffe der Gesetzgeber 
zur Reduzierung der Staatsaus-
gaben mehrere Maßnahmen in 
engem zeitlichem Zusammen-

hang, habe er sich mit den Ge-
samtwirkungen für die Beam-
tinnen und Beamten auseinan-
derzusetzen.

BBW-Chef Kai Rosenberger 
wertet die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts  
als schallende Ohrfeige für  
die Landesregierung, die die 
Absenkung der Eingangsbe-
soldung erst zum 1. Januar 
2018 zurückgenommen hat.  
Da das Haushaltsbegleitgesetz 
2013/2014, das der Entschei-
dung des Bundesverfassungs-
gerichts zugrunde liegt, neben 
der Ausweitung der abgesenk-
ten Eingangsbesoldung noch 
weitere Spareingriffe beinhal-
tet, beispielsweise die Absen-
kung der Einkünftegrenze für 
berücksichtigungsfähige An-
gehörige von 18 000 Euro auf 
10 000 Euro und die massiven 
Eingriffe in die Beihilfe für neu 
eingestellte Beamtinnen und 
Beamte, schließt der BBW  
nicht aus, dass der BVerfG- 
Beschluss zur abgesenkten 
 Eingangsbesoldung Auswir-
kungen auf die genannten 
 weiteren Spareingriffe haben 
könnte. Vor diesem Hinter-
grund wiederholt der BBW 
 seine Forderung, insbeson- 
dere auch die Eingriffe in die 
Beihilfe umgehend zurückzu-
nehmen. 
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Gedankenaustausch mit Fraktionsspitze von Bündnis 90/die Grünen

BBW-Forderungen gemeinsam erörtert
Forderungen des BBW, wie die 
Korrektur der verfassungsrecht-
lich bedenklichen Besoldung in 
den Besoldungsgruppen A 5 bis 
A 7, das Ende der 41-Stunden-
Woche für Beamtinnen und 
 Beamte und auch das Hambur-
ger Modell waren Gegenstand 
der Unterredung, zu der BBW-
Chef Rosenberger nur wenige 
Tage nach der Landeshauptvor-
standssitzung Andreas Schwarz, 
den Vorsitzenden der Landtags-
fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 
und seine Stellvertreterin Thek-
la Walker in der Geschäftsstelle 
des BBW empfangen hat.

Im Verlauf der einstündigen Un-
terredung machte der BBW-Vor-
sitzende keinen Hehl daraus, 
dass seine Organisation das 
Hamburger Modell rundweg ab-
lehne. Da die rund 4 400 Beam-

tinnen und Beamte, die derzeit 
im Land gesetzlich krankenver-
sichert sind, sowohl den Arbeit-
nehmer- wie auch den Arbeitge-
beranteil ihrer Krankenversiche-
rung bezahlen müssen, sagte 
Thekla Walker, in Einzelfällen 
seien Lösungen zu finden. Be-
deckt hingegen hielten sich die 

Grünen-Politiker gegenüber den 
BBW-Forderungen nach Rück-
nahme der Beihilfeverschlechte-
rungen aus dem Jahr 2013 und 
nach Abschaffung der Kosten-
dämpfungspauschale. 

Eindeutig positioniert haben 
sich Schwarz und Walker hin-

gegen zur Besoldung A 5 bis  
A 7. Hier sehe die Grünen-Frak-
tion durchaus Handlungsbe-
darf, sagte Thekla Walker, und 
Schwarz signalisierte, Stellen-
hebungen und ein Personal-
entwicklungsplan könnten  
hier hilfreich sein.

Angesprochen wurde auch das 
Thema Arbeitszeit. Der BBW-
Forderung nach Angleichung 
der Wochenarbeitszeit von 
 Beamtinnen und Beamten an 
die Wochenarbeitszeit im Ta-
rifbereich standen die Grünen-
Politiker kritisch gegenüber. 
Stattdessen möchte Andreas 
Schwarz die Einführung von Le-
bensarbeitszeitkonten prüfen, 
eine Einrichtung, die der BBW 
aber nur auf freiwilliger Basis 
akzeptieren würde, wie BBW-
Chef Rosenberger betonte. 

Antwort auf Landtagsanfrage – Finanzministerium positioniert sich kritisch

Das Hamburger Modell –  
Thema auch im Landeshauptvorstand
Dass die Grünen schon lange 
mit einer Bürgerversicherung 
liebäugeln, ist nicht neu. Vor 
diesem Hintergrund verwun-
dert es kaum, dass innerhalb 
der Landtagsfraktion Bündnis 
90/Die Grünen auch über die 
Einführung des Hamburger 
-Modells in Baden-Württem-
berg nachgedacht wird. Ein 
-Beleg dafür ist die Kleine  
Anfrage von Thekla Walker,  
der stellvertretenden Vorsit-
zenden und finanzpolitischen 
Sprecherin der Fraktion. Über-
raschend hingegen ist die Ant-
wort des Finanzministeriums 
(DS 16/4763), für die Walkers 
Parteifreundin, die baden-würt-
tembergische Finanzministerin 
Edith Sitzmann, verantwortlich 
zeichnet. Die Bewertung des 
Hamburger Modells ist nämlich 

äußerst kritisch ausgefallen. 
Selbst verfassungsrechtliche 
 Bedenken werden angemeldet.

Von besonderem Interesse sind 
die Ausführungen zu den fi-
nanziellen Auswirkungen auf 
den Haushalt, sollte Baden-
Württemberg jungen Beamtin-
nen und Beamten die Wahl-
möglichkeit zwischen PKV und 
GKV einräumen. Belastbare 
Schätzungen zu möglichen fi-
nanziellen Auswirkungen auf 
den Haushalt wären derzeit 
nicht möglich, heißt es dazu. 
Hamburg habe dies durchge-
rechnet und komme dabei ab 
2019 auf rund 5,6 Millionen 
Euro per anno Mehrbelastung 
für den Haushalt der Hanse-
stadt. Auch andere Länder hät-
ten gerechnet, deutlich höhere 

Belastungen für den Landes-
haushalt prognostiziert – und 
das Hamburger Modell wohl 
auch deshalb nicht eingeführt. 
An anderer Stelle heißt es so-
gar: „An der Verfassungsmä-
ßigkeit des Hamburger Modells 
bestehen jedoch Zweifel.“ 

Der BBW ist  aus vielerlei guten 
Gründen gegen eine Einfüh-
rung des Hamburger Modells 
in Baden-Württemberg. Bei der 
Landeshauptvorstandssitzung 
in Leinfelden-Echterdingen hat 
BBW-Chef Kai Rosenberger de-
tailliert ausgeführt, was man 
beim BBW vom Hamburger 
Modell hält. Insbesondere kriti-
sierte er das angebliche Wahl-
recht zwischen GKV und PKV, 
das sich beim genauen Hinse-
hen als Einbahnstraße erweise. 

Denn wer sich einmal für die 
GKV entschieden habe, dem 
bleibe ein Eintritt in die PKV für 
immer verstellt – nicht das ein-
zige Indiz dafür, dass das Ham-
burger Modell als Einstieg in 
die von den Grünen, der SPD 
und der Linken propagierten 
Bürgerversicherung gilt. Im Üb-
rigen kollidiere das in Hamburg 
bereits eingeführte Modell mit 
dem Sozialgesetzbuch V. 
In Baden-Württemberg sind 
rund 4 400 Beamtinnen und 
Beamte gesetzlich krankenver-
sichert. Viele unter ihnen füh-
len sich benachteiligt, weil sie 
neben dem Arbeitnehmer- 
auch den Arbeitgeberanteil 
 ihrer Krankenversicherung 
 bezahlen müssen. Für ihren 
Unmut zeigte Rosenberger 
Verständnis.  

 < BBW-Chef Kai Rosenberger (links) hat Andreas Schwarz, den Vorsitzen-
den der Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen (rechts), und die stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende Thekla Walker (Mitte) zu einem Ge-
dankenaustausch empfangen.
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Arbeitstagung der Regierungsbezirksverbände Freiburg und Karlsruhe im BBW

Stabwechsel bei den Karlsruhern 
Es ist schon gute Tradition, 
dass die BBW-Regierungsbe-
zirksverbände Freiburg und 
Karlsruhe ihre jährliche Ar-
beitstagung gemeinsam durch-
führen. So auch 2018, als man 
sich zur gemeinsamen Arbeits-
tagung in Offenburg traf. Die 
beiden Vorsitzenden Markus 
Eichin (RBV Freiburg) und Uwe 
Jegle (RBV Karlsruhe) konnten 
am 20. November annähernd 
50 regional zuständige Vertre-
ter aus den Fachorganisationen 
des BBW begrüßen. Daneben 
wurden als Gäste der Vertreter 
der Stadt Offenburg Oliver Bas-
ten und für den BBW – Beam-

tenbund Tarifunion der Vorsit-
zende Kai Rosenberger beson-
ders begrüßt.

In seinem Grußwort ging Oliver 
Basten (Personalleiter der Stadt 
Offenburg) auf die personelle 
Situation in der Stadtverwal-
tung ein. Er führte aus, dass  
sich die Stadt einiges hat ein-
fallen lassen, um die Beschäf-
tigung im öffentlichen Dienst 
wieder attraktiv zu gestalten. 
Dazu ist die Stadt Offenburg 
wieder vermehrt dazu überge-
gangen, offene Arbeitsplätze 
wieder als Beamtenstellen aus-
zuschreiben. Damit, so Basten, 
sei es gelungen, die Zahl der 
 Bewerber deutlich zu erhöhen.

Die Erfahrungen der Stadt Of-
fenburg hat BBW-Vorsitzender 
Kai Rosenberger in seinem Be-
richt zur aktuellen Situation 
im öffentlichen Dienst in Ba-
den-Württemberg aufgegrif-
fen. Das Beispiel Offenburg 
belege, dass es zwingend not-
wendig ist, die Attraktivität 
der Beschäftigung im öffent-
lichen Dienst – und insbeson-
dere im Beamtenbereich – zu 
steigern. Das Geld dafür sei 
da, sagte Rosenberger und 
verwies auf den Nachtrags-
haushalt 2018/2019, der mit 
seinem Volumen von 2,4 Mil-
liarden Euro der Landesregie-
rung mehr Spielraum für In-
vestitionen im öffentlichen 

Dienst eingeräumt hätte. Für 
BBW-Chef Rosenberger steht 
fest: Zu einem attraktiven öf-
fentlichen Dienst gehört eine 
angemessene Besoldung. Dar-
über hinaus müssten aber 
auch andere Faktoren berück-
sichtigt werden, beispielswei-
se Verbesserungen in der Bei-
hilfe (zum Beispiel Abschaf-
fung Kostendämpfungspau-
schale) und eine Verringerung 
der Arbeitszeit im Beamtenbe-
reich. Es sei unerträglich, dass 
die Landesregierung für Beam-
tinnen und Beamte nach wie 
vor an der 41-Stunden-Woche 
festhalte, obwohl dies außer 
dem reichen Baden-Württem-
berg nur noch drei weitere 

Bundesländer tun, sagte der 
BBW-Vorsitzende. Im Mittel-
punkt der Arbeitstagung stand 
die Wahl des Vorstandes, die 
turnusmäßig alle fünf Jahre 
stattfindet. Im Gegensatz zu 
Markus Eichin, der wieder für 
die Wahl zum Vorsitzenden  
des RBV Freiburg angetreten  
ist (und auch einstimmig ge-
wählt wurde), trat Uwe Jegle, 
nach über 21 Jahren als Vor-
sitzender des RBV Karlsruhe, 
nicht mehr zur Wahl an. Für 
dieses Amt bewarb sich Dirk 
Preis (DPolG), der dann auch 
einstimmig von der Versamm-
lung zum neuen Vorsitzenden 
des RBV Karlsruhe gewählt 
wurde. Komplettiert wird der 
Vorstand des RBV Karlsruhe 
mit den beiden stellvertreten-
den Vorsitzenden Gerhard 
Lembach (DSTG) und Raphael 
Warth (DPolG) sowie den Bei-
sitzern Christian Ludwig (BSBD) 
und Marc Vollmer (BDZ).

In den Freiburger RBV-Vorstand 
wurden neben dem Vorsitzen-
den Markus Eichin (BDZ) die 
Stellvertreter Renate Conrath 
(DJG) und Matthias Zipfel (BTB-
komba) sowie die Beisitzer 
Anne Kiehn (PhV), Michael  
Heß (DPolG), Günter Rünzi  
(BTBkomba) und Richard  
Bühler (BTBkomba) gewählt. 
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 < Der neue Vorstand des RBV Freiburg mit dem BBW-Vorsitzenden von links: Richard Bühler, Anne Kiehn, Kai Rosen-
berger, Markus Eichin, Renate Conrath und Günter Rünzi

 < Der neue Vorstand des RBV Karlsruhe mit dem BBW-Vorsitzenden (von links): Christian Ludwig, Gerhard Lembach, 
Raphael Warth, Kai Rosenberger, Dirk Preis und Marc Vollmer
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Gesetzentwurf zur Neuorganisation der Forstverwaltung Baden-Württemberg

BBW unterstützt Ziel der Reform, lehnt 
eine Effizienzrendite aber entschieden ab
Die Organisation der Forstverwaltung in Baden-Württemberg steht vor tief greifenden Veränderun-
gen. Um dem Kartellrechtsverfahren und der Änderung des § 46 Bundeswaldgesetz (BWaldG) Rech-
nung zu tragen, hat das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz jetzt einen Gesetz-
entwurf zur Umsetzung der Neuorganisation der Forstverwaltung auf den Weg gebracht. 

Der BBW unterstützt das im 
Gesetzentwurf umrissene Ziel, 
den Forstsektor im Land in al-
len Waldbesitzarten zukunfts-
sicher auszugestalten und be-
währte Standards zu sichern. 
Gleichzeitig warnt er jedoch 
eindringlich davor, im Zuge der 
Neuorganisation den Personal-
körper im Bereich der Forstver-
waltung aus Renditegründen 
weiter auszudünnen.

Ziel des Gesetzes ist es, auf  
der Grundlage der vom Minis-
terrat am 18. Juli 2017 be-
schlossenen Eckpunkte für  
die künftige Forstorganisation 
Baden-Württemberg und unter 
Berücksich tigung der Entschei-
dung des Bundesgerichtshofes 
zur Rundholzvermarktung in 
Baden-Württemberg die hier-
für notwendigen Änderungen 
im Waldgesetz Baden-Würt-
temberg und weiteren Geset-
zen vorzunehmen. Ferner wird 
eine rechtsfähige Anstalt des 

öffentlichen Rechts für den 
Staatswald Baden-Württem-
berg errichtet und deren ge-
setzliche Grundlage geschaf-
fen. Die erforderlichen Überlei-
tungsvorschriften im Zusam-
menhang mit dem Personal-
übergang auf die Anstalt des 
öffentlichen Rechts sind eben-
so Gegenstand des Gesetzes.

In seiner Stellungnahme zu 
dem Gesetzentwurf spricht der 
BBW von der Erwartung, dass 
durch die Neuorganisation der 
Forstverwaltung die Grundla-
gen geschaffen werden, dass 
unsere Wälder auch in Zukunft 
ihren wichtigen Beitrag zu ei-
ner umfassenden Daseinsvor-
sorge leisten. Dies könne aber 
nur gelingen, wenn die in die-
sem Bereich tätigen Beamtin-
nen und Beamte und Tarifbe-
schäftigten sich bei der Neu-
organisation der Forstverwal-
tung einbringen können und 
wertgeschätzt werden. Die Le-
bensqualität im Bundesland 
Baden-Württemberg, das fast 

zu 40 Prozent aus Wald be-
steht, sei schließlich von einer 
funktionierenden Forstverwal-
tung abhängig. 

Ausdrücklich begrüßt der BBW, 
dass sein Mitgliedsverband 
Bund Deutscher Forstleute e.V. 
(BDF) frühzeitig in die Entwick-
lung der Forstreform und die 
Erarbeitung des Gesetzent-
wurfs einbezogen wurde, so-
dass frühestmöglich Einfluss 
genommen werden konnte.

Besonders wichtig ist dem 
BBW, dass im Zuge der Neuor-
ganisation der Forstverwaltung 
die Beschäftigten nicht auf der 
Strecke bleiben. So heißt es 
denn auch in der Stellungnah-
me, „unser besonderes Augen-
merk richten wir auf die sozial-
verträgliche Umsetzung“. Ins-
besondere müsse auf die räum-
liche Situation der Beschäftig-
ten Rücksicht genommen wer-
den. Es sei zu gewährleisten, 
dass größere Fahrentfernungen 
oder Umzüge zur Erreichung 
des Dienstortes vermieden 
werden. Notwendige Personal-

veränderungen seien besitz-
standwahrend  vorzunehmen, 
Härtefälle zu vermeiden.

Wie auch sein Fachverband Bund 
Deutscher Forstleute (BDF) wen-
det sich der BBW entschieden 
gegen die vom Finanzministeri-
um geforderte Effizienzren dite  
in Höhe von 8,4 Millionen Euro 
jährlich. Zur Begründung führen 
BBW und BDF an, der Personal-
körper in den Beamtenlaufbah-
nen sei seit 1993 bereits um 
rund 40 Prozent  verkleinert wor-
den. Für weitere Einsparungen 
sehe man keinen Raum. Zudem 
sei zu bezweifeln, dass der ange-
strebte Qualitätsstandard bei 
weiteren Einsparungen gehalten 
werden kann. Die Beschäftigten 
arbeiteten bereits heute an ihrer 
Leistungsobergrenze. Es müsse 
daher dafür gesorgt werden, 
dass gut ausgebildetes Personal 
in allen Laufbahnen und Lauf-
bahngruppen in ausreichender 
Zahl zur Verfügung stehe.

Um das erforderliche Personal 
auch auf Dauer zu gewinnen 
und zu halten, fordern der BBW 
und sein Mitgliedsverband BDF, 
neben einer angemessenen Be-
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zahlung auch dafür die Voraus-
setzungen zu schaffen, dass die 
Integration von jungen Kolle-
ginnen und Kollegen im Berufs-
alltag gelingen kann. So seien 
Fortbildungs- und Weiterquali-
fizierungsmöglichkeiten sowie 
Aufstiegsmöglichkeiten wich-
tig, um die berufliche Weiter-
entwicklung zu ermöglichen. 

Aufgrund der gestiegenen An-
forderungen infolge der Neu-
organisation der Forstverwal-
tung befürwortet der BBW, das 
Landesbesoldungsgesetz ins-
besondere auch für die Revier-
leitenden, die Sachgebietslei-
tenden und die Funktionsbe-
amten im gehobenen techni-
schen Forstdienst zu ändern 
und adäquate Besoldungsan-
passungen nach oben bis in  
die Besoldungsgruppe A 13 zu-
züglich Zulage vorzunehmen. 

Der BDF kritisiert in seiner Stel-
lungnahme insbesondere noch, 
dass im Zuge der Reform zu-
sätzliche Aufgaben auf den Be-
reich der unteren Forstbehör-
den zukommen, das dafür er-
forderliche Personal aber nicht 
neu eingestellt wird, sondern 
durch Personalumschichtung 
aus dem Bereich Staatswald 
komme. Im Klartext bedeute 
dies Aufgabenmehrung ohne 
zusätzliche Personalausstat-
tung, wogegen sich der BDF 
mit Entschiedenheit wende.

 < Änderungen bei Aufbau 
und Aufgabenverteilung 
im Bereich der Forst
verwaltung

Bei dem Gesetz zur Umsetzung 
der Neuorganisation der Forst-

verwaltung in Baden-Württem-
berg handelt es sich um ein Ar-
tikelgesetz, ein Gesetz also, das 
gleichzeitig mehrere Gesetze 
oder sehr unterschiedliche In-
halte in sich vereint.

Die erforderlichen Anpassungen 
im Landeswaldgesetz (LWaldG) 
sind Gegenstand des Artikels 1 
des Artikelgesetzes. Änderun-
gen in diesem Zusammenhang 
umfassen den Aufbau und die 
Aufgabenverteilung im Bereich 
der Forstverwaltung (LFV). Die 
Anstalt ForstBW als Anstalt des 
öffentlichen Rechts (AöR) ist zu-
künftig nicht Teil der staatlichen 
Forstverwaltung. Für sie gelten 
bei der Bewirtschaftung des 
Staatswaldes die Grundpflich-
ten aller Waldbesitzer (§§ 12–19 
LWaldG) sowie darüber hinaus 
die besondere Allgemeinwohl-
verpflichtung nach § 45 LWaldG, 
die gemäß § 46 LWaldG in glei-
cher Weise auch für den Körper-
schaftswald gültig ist. Zur Reali-
sierung von Synergieeffekten 
und zur Konzentration der Auf-
gaben der höheren Forstbehör-
den werden diese künftig bei 
 einem Vor-Ort-Regierungsprä-
sidium in der Abteilung Forst-
direktion gebündelt.

 < Rückzug aus Holz  
verkauf außerhalb  
des Staatswaldes

Das Land zieht sich aus wettbe-
werbsrechtlichen Gründen voll-
ständig aus dem Holzverkauf 
außerhalb des Staatswaldes zu-
rück, sodass dieser nicht mehr 
Bestandteil des staatlichen Be-
treuungsangebotes ist. Durch 

die Änderungen im Landeswald-
gesetz erfolgen klarstellende 
Regelungen zur Gründung und 
zu den erweiterten Möglichkei-
ten bezüglich des Zusammen-
schlusses mehrerer Gemeinden 
als körperschaftliches Forstamt 
und unter bestimmten Auflagen 
auch der Beteiligung von Land-
kreisen an körperschaftlichen 
Forstämtern.

Der staatliche Bildungsauftrag 
zur Waldpädagogik bleibt im 
Landeswaldgesetz gleichbe-
rechtigt im Aufgabenspektrum 
sowohl der Forstbehörden er-
halten als auch der Anstalt 
ForstBW zugewiesen.

Die erforderlichen Regelungen 
zur Errichtung der Anstalt Forst-
BW sind in Artikel 3 getroffen. 
Zweck des Gesetzes über die 
Anstalt öffentlichen Rechts 
ForstBW ist es, die Aufgabe der 
Bewirtschaftung, Pflege und 
Entwicklung des Staatswaldes 
von dem bislang als Landes-
betrieb nach § 26 Landeshaus-
haltsordnung (LHO) geführten, 
rechtlich unselbstständigen 
Landesbetrieb ForstBW in eine 
rechtsfähige Anstalt des öffent-
lichen Rechts zu überführen so-
wie deren sonstige Aufgaben 
und Organisation festzulegen.

 < ForstBW übernimmt  
Aufgaben der Bewirt
schaftung des Staats
waldes

Die Anstalt ForstBW über-
nimmt künftig alle Aufgaben 

der betrieblichen Bewirtschaf-
tung des Staatswaldes, die Er-
schließung neuer Geschäfts-
felder sowie weitere nicht be-
triebliche Aufgaben, die im Ge-
setz definiert sind. Der Anstalt 
ForstBW steht auch die Nut-
zung des Jagdrechts nach den 
Bestimmungen des Jagd- und 
Wildtiermanagementgesetzes 
auf den landeseigenen Flächen 
mit Ausnahme der Flächen des 
Nationalparks zu.

Die Anstalt ForstBW untersteht 
bei der Durchführung übertra-
gener Aufgaben der Fach- und 
Rechtsaufsicht des Ministeri-
ums für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz. Organe der 
Anstalt ForstBW sind der Vor-
stand, der Aufsichtsrat und der 
Beirat.

Das Land Baden-Württemberg 
räumt der Anstalt ForstBW ein 
umfassendes und unentgeltli-
ches Nutzungsrecht am Staats-
wald ein. Das Eigentum des 
Landes Baden-Württemberg 
bleibt hiervon unberührt.

Die weiteren Artikel enthalten 
die mit der Forstreform ver-
bundenen Änderungen im Auf-
gabenbestand und in den Zu-
ständigkeiten zur Aufgaben-
wahrnehmung erforderlichen 
Folgeänderungen in anderen 
Gesetzen und Verordnungen 
sowie die notwendigen per-
sonalrechtlichen Übergangs-
regelungen. 
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Landesseniorenvertretung tagte am 9. November in Stuttgart

Wechsel an der Spitze – auf Forcher folgt Futter
Seit 9. November 2018 steht der 
Landesvorsitzende des Senio-
renverbands öffentlicher Dienst 
(SenVöD) Waldemar Futter 
auch an der Spitze der Landes-
seniorenvertretung im BBW.  
Er löste Prof. Rudolf Forcher im 
Amt des Vorsitzenden ab. For-
cher hatte sich während seiner 
zweijährigen Amtszeit mit au-
ßergewöhnlich großem Engage-
ment um die Belange der älte-
ren Generation gekümmert. 
Dafür dankten ihm die Dele-
gierten der Landesseniorenta-
gung mit anhaltendem Beifall. 

BBW-Chef Kai Rosenberger 
würdigte Forcher bereits im 
Verlauf der Landesseniorenta-
gung als Persönlichkeit, die, 
 sobald sie eine Aufgabe über-
nimmt, sich dieser dann auch 
mit vollem Einsatz widmet.  
Die offizielle Laudatio und 
 Verabschiedung Forchers,  
der viele Jahre Bürgermeister 
in Bad Waldsee war, folgte we-
nige Tage später im Rahmen 
der Landeshauptvorstands-
sitzung des BBW. 

Trotz seines vielfältigen Enga-
gements stand Forcher für eine 
Wiederwahl als Vorsitzender 
der Landesseniorenvertretung 
nicht mehr zur Verfügung. Das 
hatte er am 9. November gleich 
zu Beginn der Landessenioren-
tagung erklärt und den Landes-
vorsitzenden des SenVöD Wal-
demar Futter, als seinen Nach-
folger vorgeschlagen. Dieser 
wurde dann auch von den De-

legierten einstimmig zum Vor-
sitzenden der Landessenioren-
vertretung gewählt. Einstim-
mig war auch die Wahl von 
 Dorothea Faisst-Steigleder zur 
Zweiten Vorsitzenden. Eben-
falls einstimmig wurden dann 
die drei stellvertretenden Vor-
sitzenden Rosemarie Hanesch, 
Bernhard Freund und Siegfried 
Zeiher gewählt.

Der neu gewählte Vorsitzen-
de Waldemar Futter bedankte 
sich bei seinem Vorgänger für 
das wohlbestellte Haus, das 
er ihm hinterlassen habe, und 
kündigte eine Arbeitstagung 
für den Sommer 2019 an.  
Bis dahin wolle er sich, auch 
durch die Lektüre von Proto-
kollen, kundig machen, wie  
es in den Fachgewerkschaften 
bezüglich der Seniorenarbeit 

steht und was es in Sachen 
Öffentlichkeitsarbeit zu ver-
bessern gilt.

Rudolf Forcher hatte eingangs 
der Sitzung in seinem Rechen-
schaftsbericht aufgelistet, was 
die Seniorenvertretung in den 
zurückliegenden beiden Jahren 
dank zahlreicher Gespräche 
mit Vertretern aus Politik, Ver-
bänden und Institutionen auf 
den Weg gebracht hat. Dem 
BBW-Vorsitzenden riet er, den 
vom BBW zu bearbeitenden 
Themenkreis um gesellschafts-
politische Fragen wie beispiels-
weise „Krankenhausplanung“ 
und „bezahlbarer Wohnraum“ 
zu erweitern.

BBW-Chef Rosenberger war in 
seinem Grußwort insbesonde-
re auf das „Hamburger Modell“, 

sprich die Öffnung der GKV für 
Beamtinnen und Beamte der 
Hansestadt, und die bevorste-
hende Tarifrunde TV-L einge-
gangen. Er wies auf die Lücke 
hin, die in den vergangenen 
Jahren zwischen den Tarifab-
schlüssen TVöD und TV-L im-
mer größer geworden sei, und 
erklärte: Ziel der Verhand-
lungsführer im dbb sei es,  
diese Lücke durch einen ent-
sprechenden Abschluss TV-L  
zu schließen. 

Was sich unter der Rubrik 
„Ärztliche Versorgung – doc-
direkt“ verbirgt und welche 
Vorteile ein Arztbesuch via In-
ternet haben kann, darüber in-
formierte Swantje Middeldorff 
von der Kassenärztlichen Ver-
einigung BW im Rahmen der 
Landesseniorentagung.  

©
 B

BW
 (3

)

 < Der neue Vorsitzende der Seniorenvertretung und Mitglieder seines Teams: Dorothea Faisst-Steigleder (DStG und 
SenVöD); Vorsitzender Waldemar Futter (BLV und SenVöD); Rosemarie Hanesch (SenVöD), Siegfried Zeiher (GdS 
und SenVöD) (von rechts)

 < Die Landesseniorenvertretung des BBW tagte am 9. November 2018 in 
Stuttgart.

 < Prof. Rudolf Forcher (stehend) bei seinem Rechenschaftsbericht vor den 
Mitgliedern der Landesseniorenvertretung des BBW
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Öffnungsklausel gilt demnächst auch für Beamt(inn)en auf Widerruf

Private Krankenversicherer weiten Angebot aus
Ein Großteil der privaten 
Krankenversicherungsunter-
nehmen weitet zum 1. Januar 
2019 die Öffnungsklausel zum 
Eintritt in die private Kranken-
versicherung auf Beamtinnen 
und Beamte auf Widerruf aus. 
Doch aufgepasst: Es sind Fris-
ten zu beachten. 

Beamtinnen und Beamte sind 
alle privat versichert – das ist 
landläufig die Meinung. Doch 
dies trifft nicht immer zu. Vie-
le der rund 4 400 freiwillig ge-

setzlich versicherten Beamtin-
nen und Beamten im Land 
sind Mitglied der GKV, weil  
sie die Frist verpasst haben, 
die ihnen die privaten Kran-
kenversicherer einräumen, 
sich trotz Vorerkrankungen 
mit einem maximalen Risiko-
zuschlag von 30 Prozent pri-
vat zu versichern.

Bisher konnten nur unter an-
derem Beamte auf Probe von 
der sogenannten Öffnungs-
klausel profitieren. Inzwischen 

ist ein Großteil der  privaten 
Krankenversicherungsunter-
nehmen der Öffnungsaktion 
des Privaten Krankenversiche-
rungsverbandes (PKV) gefolgt 
und weitet zum 1. Januar 2019 
die Öffnungsklausel auf Beam-
te auf Widerruf aus. Die Öff-
nungsaktion gilt allerdings  
nur für Neufälle.

Wichtig zu beachten ist, dass 
die Öffnungsklausel zeitlich be-
grenzt ist. Bisher galt für Beam-
te auf Probe, dass sie vom Tag 

ihrer Verbeamtung an sechs 
Monate Zeit hatten, in die PKV 
einzutreten. Nähere Details, 
wie das künftig gehandhabt 
wird, werden beim PVK derzeit 
noch ausgearbeitet. Da es vor-
aussichtlich bis zum Start der 
Öffnungsaktion am 1. Januar 
2019 noch kein schriftliches 
Informationsmaterial geben 
wird, ist man beim PKV bereit, 
Betroffenen Rede und Ant-
wort zu stehen. Zudem ver-
weist der PKV auf seine 
Homepage: www.pkv.de. 

Personalratswahlen 2019 

Justizverbände im BBW treten erstmals mit  
gemeinsamer Liste an
Die Justizverbände im BBW – Beamtenbund Tarifunion beschreiten neue Wege. Bei den Personalrats-
wahlen 2019 werden die sieben Organisationen erstmals mit einer gemeinsamen Liste antreten. 
„Gemeinsam voranschreiten, 
die Belange der Beschäftigten 
im Blick“, mit dieser Vorgabe 
im Blick haben die Vorsitzen-
den der Justizverbände am 
14. November 2018 im Rah- 
men der BBW-Landeshaupt-
vorstandssitzung in Leinfelden-
Echterdingen mit der Unter-
zeichnung der „Vereinbarung 
der Arbeitsgemeinschaft Justiz 
-AG Justiz- des BBW – Beam-
tenbund Tarifunion“ das ge-
meinsame Vorgehen besiegelt. 

Der 14. November 2018 werde 
mit Sicherheit als besonderes 
Datum in die Geschichtsbücher 
der Justizverbände eingehen, 
die unter dem Dach des BBW – 
Beamtenbund Tarifunion or-
ganisiert sind, kommentierte 
BBW-Vize Alexander Schmid 
die Unterschriftsaktion, zu der 
sich die Vertreter der Verbände 
BSBD, BDR, DJG, DGVB, Würt-
tembergischer Notarverein, 
DAAV und BTBkomba einge-
funden hatten. Gemeinsam 

mit dem Vorsitzenden des 
BBW, Kai Rosenberger, setzten 
sie ihre Unterschrift unter die 
Vereinbarung vom 29. Juni 
2018, die in zahlreichen Vorge-

sprächen erarbeitet worden 
war. „Damit ist nun sicherge-
stellt, dass der BBW und seine 
Justizverbände gemeinsam 
und Seit’ an Seit’ bei den wich-

tigen Personalratswahlen 2019 
auftreten“, stellte der Vorsit-
zende der AG Justiz und stell-
vertretende BBW-Vorsitzende, 
Alexander Schmid, fest. 

©
 B

BW

 < Die Vorsitzenden der Justizverbände im BBW gemeinsam mit dem BBW-Vorsitzenden nach der Unterzeichnung 
der Vereinbarung der AG Justiz, mit der sie sich auf eine gemeinsame Liste bei den Personalratswahlen 2019 ver-
ständigt haben (von links): BBW-Chef Kai Rosenberger; Timo Hausser, BDR; Dieter Haller, Württembergischer 
Notarverein; Florian Lippok, DAAV; Reinhard Ringwald, DJG; Alexander Schmid, BSBD; Rüdiger Majewski, DGVB; 
Dr. Wolf Zitzmann, BTBkomba.
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 z Tarifrecht

Seminar B057 GB am 14. bis  
16. März 2019 in Königswinter. 

Dieses Seminar wird vom Vor-
stand der Landestarifkommissi-
on im BBW ausgerichtet und 
richtet sich an Kolleginnen und 
Kollegen, die sich für Arbeitneh-
merfragen (Tarifrecht) interes-
sieren. 

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Persönlichkeits

management

Seminar B073 GB vom 24. bis 
26. März 2019 in Königswinter.

Schwierige Entscheidungen 
treffen – das innere Team akti-
vieren

Komplexe Entscheidungen wie 
Investitionen, Innovationen 
einführen, mache ich da mit 
oder nicht, Einstellungen oder 
Trennungen werden oft mit 
dem Bauchgefühl gefällt. Dabei 
gibt es auch andere Möglichkei-
ten, um in Entscheidungspro-
zesse Sicherheit zu erlangen. 
Die Teilnehmenden erleben, 
wie sie mit dem inneren Team 
leichter zu Entscheidungen ge-
langen, weil die sachlichen und 
persönlichen Faktoren auf den 
Tisch kommen und miteinander 
abgewogen werden. 

(20 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Frauenpolitik

Seminar B105 GB vom 5. bis  
7. Mai 2019 in Königswinter.

Dieses Seminar richtet sich an 
die Frauenvertreterinnen der 
Fachorganiationen im BBW. Im 

Mittelpunkt steht, neben aktu-
ellen Informationen zum The-
ma, die Optimierung der ehren-
amtlichen Arbeit für die 
Kolleginnen im öffentlichen 
Dienst.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Persönlichkeits

management

Seminar B129 GB am 23. bis  
25. Mai 2019 in Königswinter. 

Selbstwirksamkeit erhöhen – 
So setzen Sie Ihr Vorhaben um

Vorhaben stellen eine besonde-
re Herausforderung dar. Das 
geht von der Bürogestaltung bis 
zu komplexen Zukunftsaufga-
ben. Die systemische Betrach-
tung ermöglicht es, Vorhaben 
konstruktiv anzugehen. Die 
Teilnehmenden bekommen ein 
Gefühl, welche Unterstützung 
sie brauchen, um ihre Selbst-
wirksamkeit zu erhöhen und ihr 
Vorhaben erfolgreich gestalten 
zu können. Mit dem systemi-
schen Ansatz können Sie Ihre 
Vorhaben erfolgreich durch alle 
Phasen führen, Widerstände 
frühzeitig ausmachen und 
möglichen Fehlerquellen vor-
beugen. 

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbetrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Öffentlichkeits und  

Medienarbeit

Seminar B158 GB vom 27. bis 
29. Juni 2019 in Königswinter

Zielgruppe für dieses Seminar 
sind Personen, die ehrenamtlich 
in ihrer Organisation mit der 
Öffentlichkeits- und Medienar-
beit betraut sind oder die Ab-

sicht haben, eine solche Aufga-
be zu übernehmen. Das 
Seminar erarbeitet wesentliche 
Grundlagen im Bereich der Öf-
fentlichkeitsarbeit und weist 
den Weg zum optimalen Me-
dienmix aus klassischer Pres-
searbeit und Öffentlichkeits-
arbeit in den modernen 
Kommunikationsmedien.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Gesundheitsmanagement

Seminar B167 GB vom 5. bis  
7. Juli 2019 in Königswinter

In diesem Seminar können die 
Teilnehmer ihr „persönliches 
Gesundheitsmanagement“ er-
lernen. Als zentrale Punkte ste-
hen dabei die Fragen „Umgang 
mit und Bewältigung von 
Stress“, die „richtige Ernährung“ 
sowie „Bewegung und Sport“ 
im Mittelpunkt. Zudem üben 
Sie, sich zu entspannen, erfah-
ren hautnah die Bedeutung von 
Sport und Bewegung und ler-
nen, warum Ernährung und 
Wohlbefinden viel miteinander 
zu tun haben.

Wochenendseminar 

(Teilnehmerplätze 15)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Personalmanagement: 

Verwaltung der Zukunft 

Seminar B170 GB vom 7. bis  
9. Juli 2019 in Königswinter

Die Verwaltung steht vor gra-
vierenden Veränderungen und 
muss sich darauf einstellen. 
Dieses  Seminar beleuchtet die 
Themen: Arbeit 4.0 und Digita-
lisierung, Personalführung, wie 
verändert die Arbeit unser Le-

ben. Außerdem Datenschutz 
mit Exkurs auf Datenschutz-
Grundverordnung und deren 
Auswirkungen auf die Verwal-
tungsarbeit.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Dienstrecht

Seminar B169 GB vom 7. bis  
10. Juli 2019 in Königswinter. 

Im Mittelpunkt dieses Seminars 
steht das Dienstrecht in  
Baden-Württemberg mit Beam-
ten(status)recht, Besoldungs-
recht und Beamtenversor-
gungs recht. Ein weiteres Thema 
ist das Beihilferecht in Baden-
Württemberg.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 198 Euro

�
 z Behindertenrecht

Seminar B200 GB vom 15. bis 
17. September 2019 in Königs-
winter. 

Dieses Seminar wird vom Ar-
beitskreis Behindertenrecht im 
BBW gestaltet und befasst sich 
vorrangig mit aktuellen The-
men beziehungsweise Problem-
stellungen im Zusammenhang 
mit Inklusion und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen 
im öffentlichen Dienst. 

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro.

�
 z Persönlichkeits

management

Seminar B205 GB vom 22. bis 
24. September 2019 in Baiers-
bronn

Seminarangebote im Jahr 2019
In Zusammenarbeit mit der dbb akademie führt der BBW – Beamtenbund Tarifunion im Jahr 
2019 folgende verbandsbezogene Bildungsveranstaltungen durch:
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Für Seminare mit politischem Inhalt wird bei der Bundeszentrale für politische Bildung die Anerkennung als förderungswürdig im Sinne der Vorschriften über 
Sonderurlaub für Beamte und Richter im Bundesdienst beantragt, sodass auch Sonderurlaub nach den landesrechtlichen Vorschriften gewährt werden kann.

Alle Seminare sind auch für Nichtmitglieder offen. Der Teil neh merbeitrag beträgt bei Nichtmitgliedern das Doppelte des ausgewiesenen Betrages.

Anmeldungen können nur über die Landesgeschäftsstellen der Mitgliedsverbände des BBW entgegengenommen werden. Diese halten Anmeldeformulare be-
reit. Eine unmittelbare Anmeldung bei der dbb akademie ist nicht möglich. Anmeldeformulare sowie unser Seminarprogramm finden Sie auch im Internet unter 
www.bbw.dbb.de. Sofern dies bei einzelnen Veranstaltungen nicht ausdrücklich anders angegeben ist, gehören Verpflegung und Unterbringung zum Leistungs- 
umfang. Darüber hinaus verweisen wir auf die weiteren von der dbb akademie angebotenen Seminare, die Sie im Internet unter www.dbbakademie.de finden.

Mehr Achtsamkeit – weniger 
Ärger 

Wir nutzen den Schwarzwald. 
Die Übungen und Theorie, die 
zu mehr Achtsamkeit und weni-
ger Ärger führen, finden zu-
meist in der Natur statt. Die Re-
flexion im Raum. So entsteht 
ein Zusammenspiel, das die 
Teilnehmenden auf sich kon-
zentriert, die persönlichen Stär-
ken aktiviert und einen freieren 
Umgang mit den ärgerlichen  
Situationen des beruflichen All-
tags ermöglicht. 

(Teilnehmerplätze 15)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 180 Euro

�
 z Seniorenarbeit

Seminar B210 GB vom 30. Sep-
tember bis 2. Oktober 2019 in 
Königswinter.

Dieses Seminar wird von der 
BBW-Landesseniorenvertretung 
veranstaltet und richtet sich 
insbesondere an Kolleginnen 
und Kollegen, die in den Fachor-
ganisationen des BBW mit der 
Seniorenarbeit betraut sind. Im 
Mittelpunkt steht, neben aktu-
ellen Informationen zum The-
ma, die Optimierung der ehren-
amtlichen Arbeit.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

 z Rhetorik

Seminar B218 GB vom 13. bis 
15. Oktober 2019 in Königs-
winter.

Dieses Seminar richtet sich an 
Kolleginnen und Kollegen, die – 
sowohl im Beruf als auch zum 
Beispiel im Ehrenamt – vor  
größerem Publikum Vorträge 
halten müssen. Dabei werden 
neben dem Erlernen der Grund-
sätze und Regeln für gute Re-

den auch praktische Übungen 
durchgeführt und von einem 
erfahrenen Rhetoriktrainer 
analysiert. Aber nicht nur die 
„freie Rede“ sondern auch eine 
professionelle Vorbereitung des 
Vortrags sollen bei diesem Se-
minar erlangt werden. 

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Persönlichkeits

management

Seminar B224 GB vom 20. bis 
22. Oktober 2019 in Königs-
winter.

Lösungskunst – mit Mediation 
Konflikte konstruktiv lösen

Konflikte im menschlichen  
Zusammenleben bieten die 
Grundlage zur konstruktiven 
Entwicklung. Damit Streitsitua-
tionen nicht in Zerwürfnissen 
enden, braucht es Lösungen, 
die von den Konfliktparteien 
gleichermaßen als zufrieden-
stellend betrachtet werden. 

Die Mediation bietet die Basis 
für eine Verbesserung der Kon-
fliktkultur. Der Handlungsan-
satz ist lösungsorientiert,  
indem unterschiedliche Interes-
sen, Grundlagen und Wahrneh-
mungen dargestellt und  
vermittelt werden. Die Semi-
narteilnehmenden üben die 
Lösungskunst mittels der Medi-
ation und weiterer Deeskalati-
onsmethoden.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Rhetorik

Seminar B238 GB vom 10. bis 
12. November 2019 in Königs-
winter.

In der Meinungsbildung setzt 
sich nur durch, wer mit kommu-
nikativen Fähigkeiten seine ge-
zielten Argumente unterstüt-
zen kann. Dazu gehören die 
Informationsbeschaffung ge-
nauso wie überzeugendes Dar-
stellen und vermittelndes Auf-
treten. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des Seminares 
üben das freie Reden, die the-
menzentrierte Interaktion und 
erproben Methoden zur erfolg-
reichen Gesprächsleitung. Die 
Integration unterschiedlicher 
Ansichten in der Meinungsbil-
dung wird dabei ebenso reflek-
tiert wie die gegenseitige 
Wahrnehmung im Dialog. 

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
Über unser Seminarangebot 
hinaus bieten wir auch die 
Möglichkeit, über „Voucher“ 
Seminare der dbb akademie 
zu buchen. Mit diesen Gut-
scheinen besteht die Möglich-
keit, vergünstigt an Semina-
ren des offenen Programms 
der dbb akademie teilzuneh-
men.

Interessenten informieren 
sich auf der Homepage der 
dbb akademie (www.dbbak 
ademie.de) bei den Seminaren 
im „offenen Programm“ 
(Kennbuchstabe „Q“ vor der 
Seminarnummer) und fragen 
dann beim BBW nach, ob für 
diese Veranstaltung Voucher 
zur Verfügung stehen. Unab-
hängig von dem im Seminar-
programm veröffentlichten 
Teilnehmerbetrag verringert 
sich dieser durch die Inan-
spruchnahme des Vouchers 
auf 132 Euro.

Mit diesem neuen Angebot 
wollen wir unseren Mitglie-
dern die Möglichkeit einräu-

men, zu vergünstigten Teil-
nehmergebühren von dem 
vielseitigen Seminarangebot 
der dbb akademie Gebrauch 
zu machen. 

Alle Seminare sind auch für 
Nichtmitglieder offen. Der 
Teilnehmerbeitrag beträgt bei 
Nichtmitgliedern das Doppel-
te des ausgewiesenen Betra-
ges.

Anmeldungen können nur 
über die Landesgeschäftsstel-
len der Mitgliedsverbände des 
BBW entgegengenommen 
werden. Diese halten Anmel-
deformulare bereit. Eine un-
mittelbare Anmeldung bei der 
dbb Akademie ist nicht mög-
lich. Anmeldeformulare sowie 
unser Seminarprogramm fin-
den Sie auch im Internet unter 
www.bbw.dbb.de.

Darüber hinaus verweisen wir 
auf die weiteren von der dbb 
akademie angebotenen Semi-
nare, die Sie im Internet unter 
www.dbbakademie.de finden.

Die vorgestellen Seminare er-
füllen gegebenfalls die Vor-
aussetzungen zur Freistellung 
nach dem Bildungszeitgesetz 
Baden-Württemberg (BzG 
BW), sofern die Inhalte ent-
weder zur beruflichen oder 
zur ehrenamtlichen Weiterbil-
dung des/der jeweiligen Teil-
nehmer/Teinehmerin infrage 
kommen.
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